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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 37 FREITAG, DEN 27. SEPTEMBER 2002

Tag I n h a l t Seite

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
östlich des Kirchenheerwegs in Zollenspieker (Bezirk Berge-
dorf, Ortsteil 607) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt Bergedorf
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.
Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden
sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 5. April 2002 (BGBl. I S. 1250),
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Behörde
für Bau und Verkehr geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.
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Zweiundvierzigste Änderung

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 24. September 2002

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 24. September 2002.

Der Senat
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
westlich des Ehestorfer Heuweges, in Höhe der Straße
Schanzengrund (Bezirk Harburg, Ortsteil 717) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind,
werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1
und 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 5. April 2002 (BGBl. I S. 1250),
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und

b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a innerhalb
eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b innerhalb von
sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten der Änderung des
Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Behörde
für Bau und Verkehr geltend gemacht worden sind; der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen
soll, ist darzulegen.

Dreiundvierzigste Änderung

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 24. September 2002

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 24. September 2002.

Der Senat

Einundvierzigste Änderung

des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 24. September 2002

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungsbereich
beiderseits des Ehestorfer Heuweges, in Höhe der Straße
Schanzengrund (Bezirk Harburg, Ortsteil 717) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Ausgefertigt Hamburg, den 24. September 2002.

Der Senat
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